
 

 

 

 

 

 

  

Kleingartenverein „Am Forsthaus“ e.V. 

Amtsgericht Chemnitz VR 60123 

Pausaerstraße, 08525 Plauen 

Beitrags- und Gebührenordnung 
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Der Kleingartenverein „Am Forsthaus“ e.V. erhebt gemäß seiner Satzung und seiner 
Gartenordnung folgende Gebühren: 

Bezeichnung Höhe Häufigkeit 

Beiträge 

Mitglied 

Im Mitgliedsbeitrag sind enthalten: 

• Verbandsbeiträge 

• Vereinshaftpflicht 

• Vereinsrechtschutz 

60,00 € Jährlich 

Fördermitglied 12,00 € Jährlich 

Ehrenmitglied 30,00 € Jährlich 

Aufnahmegebühr 

Bei Eintritt eines neuen Mitglieds in den Verein. 

Wird zur Zeit 
nicht erhoben 

einmalig 

Parzellenkosten 

Grundpachtbetrag ab 2021 0,12 €/m² Jährlich 

Anteil Vereinsflächen 

Wird entsprechend der Gesamtfläche der gemeinschaftlichen 
Anlagen und der nichtverpachteten Flächen jährlich 
berechnet. 

Nach Bedarf Jährlich 

Umlage 

In der Umlage sind enthalten:  

• zweckgebundene Beträge z. B. für Neuanschaffung des 
Gartenvereins, Investitionen usw. 

80,00 € Jährlich 

Stromkosten und -gebühren: Wird nach 
Verbrauch 

abgerechnet 

Jährlich 

Wasserkosten und -gebühren Wird nach 
Verbrauch 

abgerechnet 

Jährlich 

Schlüsselpfand für Vereinsschlüssel 10,00 € Einmalig bei 
Ausgabe 
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Bezeichnung Höhe Häufigkeit 

Sonstige Kosten und Gebühren 

Nachablesen 

Mitglied hat zum Ablesetermin unentschuldigt gefehlt 

10,00 € nach Bedarf 

Erneutes Verplomben der Wasseruhr 5,00 € nach Bedarf 

Versiegeln des Wasseranschlusses 

Wird notwendig wenn der Pächter keine Wasseruhr 
eingebaut hat. 

5,00 € nach Bedarf 

Gebühr für Arbeitseinsatz voller Stundensatz: 

Gebühr ist fällig, wenn ein Gartenpächter seine 
Pflichtstunden nicht erbringt. 

30,00 €/h nach Bedarf 

Stundensatz für Pflegearbeiten durch den Verein 

Gebühr wird erhoben, wenn ein Pächter seinen Garten 
vernachlässigt und der Verein die Pflegearbeiten übernimmt 

30,00 €/h nach Bedarf 

Verwaltungsgebühr 

Gebühr für Verwaltungsarbeiten durch den Verein für 
Gartenpächter die keine Vereinsmitglieder sind 

10,00 € 
je Monat 

nach Bedarf 

Gebühren bei Zahlungsverzug 

Aufwandsgebühr für Zahlungserinnerung: 
2,00 € 

zzgl. Porto 
nach Bedarf 

Mahngebühr inkl. Aufwandsgebühr 1. Mahnung: 

Enthält: 2,00 € Aufwand und 3,00 € Mahngebühr 

5,00 € 

zzgl. Porto 
nach Bedarf 

Mahngebühr inkl. Aufwandsgebühr 2. Mahnung: 

Enthält: 3,00 € Aufwand und 6,00 € Mahngebühr 

9,00 € 

zzgl. Porto 
nach Bedarf 

Sicherheitseinlage bei Neuverpachtung 

kleine Gärten bis 200 m² 150,00 € nach Bedarf 

große Gärten über 200 m² 250,00 € nach Bedarf 

Die Sicherheitseinlage ist in Bar bei Abschluss eines Pachtvertrages beim Schatzmeister zu 
hinterlegen.  
Bei Beendigung des Pachtverhältnisses, wird diese nach Abrechnung aller offenen Kosten an den 
ehemaligen Pächter zurückgegeben. 
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Bezeichnung Höhe Häufigkeit 

Vereinsgarten und Geräteverleih 

Miete Vereinsgarten für private Feiern 

inkl. der Strom- und Wasserkosten und der Nutzung aller 
vorhandenen Geräte und Einrichtungen 

20,00 € Je Tag 

Ausleihgebühr Biergartengarnitur 5,00 € Je Tag 

Ausleihe Rasenmäher 5,00 € Je Stunde 

Ausleihe Motorsense 5,00 € Je Stunde 

Ausleihe Motorsäge (Aushändigung erfolgt nur an 
Mitglieder mit entsprechender Ausbildung) 

5,00 € Je Stunde 

Ehrenamt 

Alle Mitglieder die ehrenamtlich in ihrer Freizeit für den Verein tätig sind, ist eine 
Ehrenamtspauschale zu zahlen. Diesen Mitgliedern, ist jährlich eine entsprechender 
Nachweis für die Lohnsteuer auszuhändigen. 
Alle Mitglieder, denen eine Ehrenamtspauschale zusteht, können gegenüber dem Verein 
erklären, dass sie diese nicht möchten. Diese Erklärung ist jährlich zu erneuern. 
 

Tätigkeit im Vorstand 

Vorstandsmitglieder (1. & 2. Vorsitzender, 
Schatzmeister) 

10,00 € Monatlich 

Mitglieder des erweiterten Vorstandes 5,00 € Monatlich 

Unterstützung des Vorstandes bei seiner Tätigkeit 

Tätigkeit als Leiter Arbeitseinsatz (festgesetzte 
Termine) 

5,00 € Je Einsatz 

   

Die Änderungen der Beitrags- und Gebührenordnung wurde zur Mitgliederversammlung 
am 11.06.2023 einstimmig beschlossen. 

 

Gez.: S. Hoffmann Gez.: M. Kirchner 
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender, Schriftführer 

 


